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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung 

30.04.2009 958-56/2009 11 öT 

Stadtverwaltung Eisenach 
  Beschlussvorlage 

  Berichtsvorlage 
Dezernat Amt Aktenzeichen 

                  

 
Betreff 
 

Abschnittweise Übernahme der Straßenbaulast Ortsdur chfahrt B 19 im Bereich der 
Stadt Eisenach vom Bund auf die Stadt Eisenach 
hier: Grundsatzbeschluss  

 
 
vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen 

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff.   ja nein Enthalt. Nr. 

 Beigeordnetensitzung         

 Ortschaftsrat         

 Rechnungsprüfungsausschuss         

 Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Wirtschaft, Kultur und Tourismus 

        

 Ausschuss für Familie, Jugend, 
Soziales und Gesundheitswesen 

        

 Ausschuss für Bildung, Schule und 
Sport 

        
 Jugendhilfeausschuss         
 Werkausschuss         
 Bau-, Verkehrs- und 

Umweltausschuss 
  05.05.2009 4öT 7 0 2  

 Haupt- und Finanzausschuss   
06.05.2009 8öT 5 0 1  

 Stadtrat   
08.05.2009 11öT 26 0 3 0791/2009 

 

Finanzielle Auswirkungen 
 keine haushaltsmäßige Berührung     Einnahmen Haushaltsstelle :  
 weitere Ausgaben HH-Stelle:        Ausgaben Haushaltsstelle :   

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. 
Jahres (aktueller Stand) -EUR- 

Haushaltausgaberest 
-EUR- 

insgesamt 
-EUR- 

HH/JR 
Inanspruchnahme  
./. verausgabt 
./. vorgemerkt 

                   

= verfügbar                     

Frühere Beschlüsse 

Beschluss-Nr.: 0175./2005             Beschluss-Nr.: 0778/2009                      Beschluss-Nr.:         
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I. Beschlussvorschlag  
 

 
Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt, 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, 
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt: 
 
1. die Übernahme der Straßenbaulast der Bundesstraß e B 19 im Zuge der 

Ortsdurchfahrt Eisenach zwischen den Knoten „Dr.-Mor itz-Mitzenheim-Straße“ und 
„Hörselstraße“  vom Bund durch die Stadt Eisenach gem . Anlage 01; 

2. nach Übergang der Straßenbaulast auf die Stadt E isenach den Antrag auf Einleitung 
eines Planfeststellungsverfahrens für die Ortsdurch fahrt Eisenach der B 19, 3. BA, 
zurückzuziehen. 

3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis 31.05 .2009 mit dem zuständigen 
Straßenbauamt Südwestthüringen eine Verwaltungsvere inbarung zu Nr. 1 
abzuschließen und den Antrag auf Einleitung des Plan feststellungsverfahrens gemäß 
Nr. 2 gegenüber der Planfeststellungsbehörde zurückzu ziehen. 

4. Der Oberbürgermeister wird darüber hinaus beauft ragt, eine Vereinbarung über die 
Ablösung des im Zuge der Übernahme der Straßenbaula st auf die Stadt 
übergehenden Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufw andes mit dem zuständigen 
Straßenbauamt Südwestthüringen bis zum 30.09.2009  vorzubereiten. 

 
II. Begründung  
 
Die jetzige Ortsdurchfahrt Eisenach (OD) der Bundesstraße B 19 soll auf Grundlage des BVWP 
2003, Vorhaben-Nr. TH 124, durch die derzeit im Raumordnungsverfahren befindliche 
großräumige Umgehungstrasse Wilhelmstal – OU Wutha-Farnroda ersetzt werden. Nach 
Inbetriebnahme dieser neuen Trasse ist die Abstufung und Kommunalisierung der OD auf 
gesamter Länge vorgesehen. Durch das für den 3. Bauabschnitt der OD im 
Projektzusammenhang „Tor zur Stadt“ vom zuständigen Straßenbauamt Südwestthüringen 
(SBA) betriebene und bis zur Beschlussreife geführte Planfeststellungsverfahren ist die 
Grundlage für eine Neutrassierung im innerstädtischen Bereich geschaffen worden, für die 
bereits eine vorgezogene Übertragung der Straßenbaulast auf die Stadt Eisenach im Vorgriff 
auf die BWVP-Trasse vorbereitet worden ist. 
Aufgrund des Grundsatzbeschlusses Nr. 0778/2009 entspricht die Weiterführung dieses 
Planfeststellungsverfahrens nicht mehr den Interessen der Stadt Eisenach im Projektgebiet „Tor 
zur Stadt“. Für die nunmehr erforderlichen Änderungen und Ergänzungen der Trassierung der 
OD soll durch Bebauungsplan Baurecht geschaffen werden, das Planfeststellungsverfahren 
muss dafür aufgehoben werden. Die bereits vorbereitete vorgezogene Übernahme des im 
Projektgebiet liegenden Teils der OD ist demgegenüber zur Sicherung der städtischen 
Interessen von erheblicher Bedeutung. Darüber werden entsprechend der aktuellen 
verkehrsplanerischen Aussagen zur Lösung verkehrlicher Problemlagen beim „Tor zur Stadt“ 
auch Änderungen von Abschnitten der OD nördlich der Bahntrasse im Bereich Clemensstraße-
Langensalzaer Straße erforderlich. Daher wird die Erweiterung des Übernahmebereichs der OD 
in nördlicher Richtung bis zum Knoten Hörselstraße gemäß Anlage 01 vorgeschlagen. 
Die Übernahme der OD wird gemäß Bundesfernstraßengesetz zwischen Land und Stadt 
Eisenach durch Verwaltungsvereinbarung geregelt. Ein erster Entwurf des TMBLM ist in Anlage 
02 beigefügt. Durch den Bund wird der Stadt ein Betrag von 660.000 € einmalig als 
Finanzierungsbeitrag für die grundhaft zu ändernden Trassenteile im Projektgebiet zur 
Verfügung gestellt. Nach der Übernahme der Baulast ist die Gewährung von 
Straßenbaufördermitteln durch das Land möglich. 
Die Ablösung der künftig von der Stadt zu tragenden Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten 
durch das Land wird in einer gesonderten Verwaltungsvereinbarung auf Grundlage der 
geltenden Richtlinien geregelt. 
 
Folgende Effekte sind mit der vorgezogenen Übernahme im vorgeschlagenen Bereich möglich: 
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• Zeitliche Entkopplung  der Veränderung / Verbesserung der OD der B 19 von der 
Realisierung der großräumigen Umfahrung gemäß BVWP; 

• Vollständige Umsetzung der Empfehlungen der Planerwerkstatt durch die Stadt als 
Vorhabensträger, SBA bleibt fachlich Partner bei den Belangen der B 19; 

• Vermeidung eines Verfahrenskonfliktes bei der Abwägung zum B-Plan Nr. 6.1, 2. Entwurf; 
• Optimierung der Verkehrsverhältnisse durch Änderungen der Verkehrsanlagen nördlich 

der Bahntrasse entsprechend der städtischen Bedürfnisse; 
• Vorrangige Berücksichtigung städtischer Interessen bei der Planung und Realisierung der 

Verkehrsbaumaßnahmen im Tor zur Stadt, Anforderungen B 19 bleiben relevant; 
• Einsatz von Mitteln der kommunalen Straßenbauförderung für die kompletten 

Verkehrsanlagen. 
 
 
 
 
 
Matthias Doht 
Oberbürgermeister 

 

  
 
Anlagen:  Anlage 01: Übersichtsplan des Übernahmebereichs 
  Anlage 02: Entwurf Verwaltungsvereinbarung 
   
Verteiler: Beigeordnete und Stadträte: Anlage 01,02 in Papier 
  Fraktionen: CD mit Anlage 01,02 
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III. Unterschriften  
 

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter 

Doht 

Oberbürgermeister 

 

Schumann, Amt 67 

 

 

 
 

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter 
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen) 

Amt Keine 
 Bedenken  

Bedenken 
Anmerkungen 

Datum Unterschrift 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen - 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  

 
 
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14) 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  

 


